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64/257. Fünfundsechzigster Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 59/26 vom 22. November 2004, in der sie unter 
anderem den 8. und 9. Mai zu Tagen des Gedenkens und der Versöhnung erklärte, 

 unter Hinweis
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61/229 vom 22. Dezember 2006, 62/179 vom 19. Dezember 2007 und 63/267 vom 
31. März 2009 mit dem Titel „Neue Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas: Fortschritte 
bei der Durchführung und internationale Unterstützung“, 

 ferner unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 200529, in dem unter anderem 
die Notwendigkeit anerkannt wird, den besonderen Bedürfnissen Afrikas Rechnung zu 
tragen, sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 60/265 vom 30. Juni 2006, 

 unter Hinweis auf die am 22. September 2008 auf der Tagung auf hoher Ebene über 
die Entwicklungsbedürfnisse Afrikas verabschiedete politische Erklärung über die Ent-
wicklungsbedürfnisse Afrikas30, 

 eingedenk dessen, dass die afrikanischen Länder selbst die Hauptverantwortung für 
ihre wirtschaftliche und soziale Entwicklung tragen und dass die Rolle der nationalen Poli-
tiken und Entwicklungsstrategien nicht genug betont werden kann, sowie eingedenk des-
sen, dass ihre Entwicklungsanstrengungen du
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Maßnahmen der afrikanischen Länder und Organisationen 

 12. begrüßt die Fortschritte der afrikanischen Länder bei der Erfüllung ihrer im 
Hinblick auf die Durchführung der Neuen Partnerschaft eingegangenen Verpflichtungen, 
die Demokratie, die Menschenrechte, eine gute Regierungsführung und eine solide Wirt-
schaftsführung zu vertiefen, und ermutigt die afrikanischen Länder, unter Beteiligung in-
teressierter Parteien, einschließlich der Zivilgesellschaft und des Privatsektors, ihre diesbe-
züglichen Anstrengungen fortzusetzen, indem sie Lenkungsinstitutionen aufbauen bezie-
hungsweise stärken und so ein Umfeld schaffen, das geeignet ist, den Privatsektor ein-
schließlich der Klein- und Mittelbetriebe in den Prozess der Durchführung der Neuen Part-
nerschaft einzubinden und ausländische Direktinvestitionen zur Entwicklung der Region 
anzuziehen; 

 13. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Anstrengungen der Afrikanischen 
Union und der regionalen Wirtschaftsgemeinschaften auf dem Gebiet der Wirtschaftsinte-
gration sowie von den laufenden Anstrengungen der Afrikanischen Union bei der prakti-
schen Umsetzung der in den Resolutionen der Generalversammlung 59/213 vom 20. De-
zember 2004, 61/296 vom 17. September 2007 und 63/310 vom 14. September 2009 ent-
haltenen Bestimmung und betont die zentrale Rolle des Systems der Vereinten Nationen, 
wenn es darum geht, die Afrikanische Union auf sozialem, wirtschaftlichem und politi-
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 20. begrüßt außerdem die Zusammenarbeit zwischen dem Afrikanischen Privatsek-
torforum und dem Globalen Pakt der Vereinten Nationen und ermutigt dazu, diese Partner-
schaft gemeinsam mit der Kommission der Afrikanischen Union zu stärken, mit dem Ziel, 
im Einklang mit den auf Führungsebene getroffenen einschlägigen Beschlüssen der Afri-
kanischen Union die Entwicklung des afrikanischen Privatsektors, die Förderung von Pro-
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von Technologie, den Aufbau von Kapazitäten und die Bereitstellung ausreichender und 
berechenbarer neuer Ressourcen zu unterstützen; 

 28. erklärt erneut, dass alle Länder und die zuständigen multilateralen Institutionen 
sich auch weiterhin um eine kohärentere Handelspolitik gegenüber den afrikanischen Län-
dern bemühen müssen, und anerkennt die Wichtigkeit von Bemühungen, die afrikanischen 
Länder vollständig in das internationale Handelssystem zu integrieren und ihre Wettbe-
werbsfähigkeit durch Initiativen wie Handelshilfe aufzubauen sowie in Anbetracht der 
weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise Hilfe bei der Überwindung von Anpassungspro-
blemen im Zusammenhang mit der Handelsliberalisierung zu leisten; 

 29. fordert eine umfassende und tragfähige Lösung für die Auslandsverschuldungs-
probleme der afrikanischen Länder, darunter nach Bedarf und je nach Fall den Erlass oder 
die Umstrukturierung der Schulden hochverschuldeter afrikanischer Länder, die nicht Teil 
der Initiative für hochverschuldete arme Länder sind und eine untragbare Schuldenlast 
haben, und betont die Bedeutung der Schuldentragfähigkeit; 

 30. ist sich dessen bewusst, dass die nachteiligen Auswirkungen der weltweiten 
Finanz- und Wirtschaftskrise auf die Entwicklung sich erst noch entfalten und daher die 
Fortschritte bei der Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele zunichtemachen und 
die Schuldentragfähigkeit in einigen Entwicklungsländern gefährden können, unter ande-
rem durch ihren Einfluss auf die Realwirtschaft und durch die Erhöhung der Kreditauf-
nahme zur Milderung der nachteiligen Auswirkungen der Krise; 

 31. fordert die Erfüllung der Zusagen der Länder der Gruppe der Acht, die öffentli-
che Entwicklungshilfe für Afrika bis 2010 zu verdoppeln, und fordert in dieser Hinsicht die 
internationale Gemeinschaft auf, ihre Zusagen einzuhalten; 

 32. würdigt die Anstrengungen der entwickelten Länder zur Erhöhung der Mittel für 
die Entwicklung, namentlich die Verpflichtungen einiger entwickelter Länder zur Erhö-
hung der öffentlichen Entwicklungshilfe, und fordert die Erfüllung aller Zusagen zur Ge-
währung öffentlicher Entwicklungshilfe, namentlich der Zusage vieler entwickelter Län-
der, bis 2015 den Zielwert von 0,7 Prozent und bis 2010 den Zielwert von mindestens 
0,5 Prozent des Bruttonationaleinkommens für Entwicklungsländer zu erreichen sowie den 
Zielwert von 0,15 bis 0,20 Prozent des Bruttonationaleinkommens für die öffentliche Ent-
wicklungshilfe für die am wenigsten entwickelten Länder zu erreichen, und fordert die 
entwickelten Länder, die dies noch nicht getan haben, nachdrücklich auf, im Einklang mit 
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 35. ist sich dessen bewusst, dass die internationale Gemeinschaft ihre Anstrengun-
gen konkreter darauf ausrichten muss, das Umfassende Programm zur Entwicklung der 
afrikanischen Landwirtschaft zu unterstützen, und nimmt in dieser Hinsicht Kenntnis von 
der Erklärung von Rom zur Welternährungssicherheit38; 

 36. ist sich außerdem dessen bewusst, dass sich die internationale Gemeinschaft 
laufend um die vermehrte Bereitstellung neuer und zusätzlicher Mittel für die Entwick-
lungsfinanzierung aus allen öffentlichen wie privaten, inländischen wie ausländischen 
Quellen bemühen muss, um die Entwicklung der afrikanischen Länder zu unterstützen; 

 37. bittet alle Entwicklungspartner Afrikas, insbesondere die entwickelten Länder, 
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anderem im Rahmen des Projekts der Millenniumsdörfer, und ersucht ihn, in seinen Be-
richt eine Bewertung dieser Initiativen aufzunehmen; 

 43. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass die Tätigkeit des Systems der 
Vereinten Nationen zur Unterstützung der Neuen Partnerschaft kohärenter wird, unter 
Zugrundelegung der vereinbarten Themenkomplexe, und fordert in dieser Hinsicht das 
System der Vereinten Nationen auf, die besonderen Bedürfnisse Afrikas auch weiterhin 
durchgängig in alle seine normativen und operativen Tätigkeiten zu integrieren; 

 44. 




